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Das Kulturland: Nicht nur Privileg, sondern
auch Verpflichtung fiir die Landwirtschaft

Das Landwirtschaftsland ist in der Schweiz in seiner Flache und seiner Fruchtbarkeit
gefdhrdet. Die Landwirtschaft selber ist daran alles andere als unschuldig.

Ein Kurswechsel tut not.

Marcus Ulber.' «Hier miisste man wohnen»,
denkt die Lehrerin jedes Wochenende, wenn
sie oberhalb des Dorfes dem Waldrand entlang
spaziert und ihren Blick iiber die angrenzen-
den Weiden und Acker in die liebliche Land-
schaft schweifen lédsst, «hier, mitten im Grii-
nen». Den Bauern als Grundstiickbesitzer fra-
gen, ob er ihr die Parzelle verkauft? Bei der
Gemeinde eine Baubewilligung fiir ein Héus-
chen einholen? Beide Male natiirlich Fehlan-
zeige. Weder darf sie als Nicht-Landwirtin das
Land erwerben noch kann sie ausserhalb der
Bauzone ein Wohnhaus erstellen.

Was der Lehrerin grundsitzlich verwehrt bleibt,
ist dem Bauern im Grundsatz moglich. Denn die
Schweizer Landwirtschaft geniesst im Bundes-
recht zwei wichtige Privilegien, die kein anderer
Wirtschaftszweig und Personenkreis fiir sich be-
anspruchen kann. Erstens schafft das Raumpla-
nungsrecht eine Trennung zwischen Baugebiet
und Nichtbaugebiet und definiert eine Landwirt-
schaftszone, wo nur die Biuerinnen und Bauern
zonenkonform bauen diirfen. Und zweitens
schliesst das bauerliche Bodenrecht Nicht-Land-
wirtlnnen vom Erwerb von Landwirtschaftsland

Stiick fiir Stiick wird das schone Land bebaut.
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aus. Bei beiden Grundsitzen gibt es gewisse Aus-
nahmen, aber der Grundsatz gilt. Mit dem Ziel,
der Landwirtschaft das Kulturland als Pro-
duktionsgrundlage langfristig zu erhalten,
schenkt der Staat der Landwirtschaft Sonder-
rechte und schrénkt die Freiheit der iibrigen Be-
volkerung und Wirtschatft ein.

Die Ausgangslage dafiir, dass die Schweizer
Béduerinnen und Bauern auf guten und gut ge-
schiitzten Boden fiir alle Zukunft Nahrung pro-
duzieren konnen, konnte also nicht besser sein.
Nun gilt es, das Privileg zu hegen und mit dem
Exklusivgut Landwirtschaftsland sorgsam um-
zugehen. Man miisste meinen, dass dies eine
Selbstverstindlichkeit ist. Ein Blick auf die
Realitit belehrt uns eines Besseren.

Die Fléche schwindet

Die Fliche des Kulturlandes wird Tag fiir Tag
kleiner. Die Arealstatistik des Bundes, welche
anhand von Luftaufnahmen alle zwolf Jahre die
Art der Bodennutzung an 4,1 Mio. Stichproben-
punkten ermittelt, liefert dazu die ebenso ein-
driicklichen wie bedenklichen Befunde: In den
24 Jahren zwischen der Erhebung 1979/85 und
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der Erhebung 2004/09 hat die Schweizer Land-
wirtschaftsfliche um 85°000 Hektaren abge-
nommen. Das entspricht einem Riickgang von
gut 5 Prozent. Die grosste prozentuale Abnah-
me verzeichneten die Obst-, Reb- und Garten-
baufldchen, die um knapp 31 Prozent schrumpf-
ten, innerhalb von 24 Jahren also anndhernd ei-
nen Drittel der Fldche einbiissten. Die grosste
absolute Abnahme betrifft das Ackerland
und die Alpwirtschaftsflichen mit je knapp
30000 Hektaren’. Die Alpwirtschaftsflichen
sind mehrheitlich verschwunden, weil deren Be-
wirtschaftung aufgegeben wurde und der Wald
in der Folge sein Territorium wieder zuriickge-
wann. Diese natiirliche Wiederbewaldung mag
in verschiedener Hinsicht ungewiinscht sein, der
Boden nimmt dadurch jedoch keinen Schaden.
Nimmt das landwirtschaftliche Interesse an der
Alpwirtschaft in Zukunft wieder zu, kann der
Wald wiederum zuriickgedringt werden, und die
Kiihe und Schafe kénnen erneut weiden.

Ganz anders verhilt es sich mit Gebduden und
Verkehrsflidchen. Diese beiden Nutzungstypen
haben innert 24 Jahren im ganzen Land 41°000
Hektaren Landwirtschaftsfliche gefressen,
mehrheitlich im Tiefland. Dieser Verlust ist prak-
tisch irreversibel. Eine Fldche, die unter einem
Haus oder unter Asphalt verschwindet, verliert
ihre Fruchtbarkeit. Unschon an diesem unwie-
derbringlichen Verbrauch des Kulturlandes ist die
Tatsache, dass die Landwirtschaft selber dazu ei-
nen nicht unwesentlichen Beitrag leistet: Ge-
samtschweizerisch machten landwirtschaftliche
Gebiude einen Fiinftel der gesamten Gebéude-
fliche aus, die auf Landwirtschaftsland erstellt
wurde. Mehr als 6000 Hektaren Land ver-
schwanden unter Masthallen, Remisen, Silos,
Stillen und landwirtschaftlichen Wohnbau-
ten. Weil viele dieser Bauten auf der ,,griinen
Wiese* erstellt wurden, mussten sie mit einer
neuen Strasse erschlossen werden. Ein gewisse!
Teil der 9200 Hektaren neuer Verkehrsfldcher
im Kulturland diirfte daher ebenfalls auf Kosten
der Landwirtschaft gehen, auch wenn die Areal-
statistik diese Unterscheidung nicht macht. Die
Arealstatistik unterscheidet auch nicht, ob die
Nutzungséinderung des Bodens innerhalb oder



ausserhalb der Bauzonen stattfindet. Eine Zu-
sammenstellung im Kanton Aargau’ hat fiir das
Jahr 2014 ergeben, dass rund 60 Prozent (!) der
Bodenverluste ausserhalb der Bauzone durch
die Landwirtschaft selbst verursacht wurden.

Fruchtbarkeit ist gefdhrdet

Neben dem quantitativen Riickgang an Kultur-
land ist auch der qualitative Verlust zu betrach-
ten. Die Gesetzgebung des Bundes will «die
Fruchtbarkeit des Bodens dauerhaft erhalten»'.
«Boden gilt als fruchtbar, wenn die biologisch
aktive Lebensgemeinschaft, die Bodenstruktur,
der Bodenaufbau und die Méchtigkeit fiir seinen
Standort typisch sind und er eine ungestorte Ab-
baufihigkeit aufweist»’.

Die Datenlage beziiglich der Bodenfruchtbarkeit
ist jedoch leider diirftig. Der Bundesrat musste
bei der Beantwortung einer parlamentarischen
Anfrage bereits 2008 zugestehen, dass «flir die
flaichendeckende Erhaltung der Bodenfruchtbar-
keit in der Schweiz wichtige Planungsgrundla-
gen fehlen».’ Der Bund und die Kantone navi-
gieren wenn nicht im Blindflug, dann zumin-
dest im dichten Nebel. Die Kontrolle, ob die
gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Boden-
fruchtbarkeit erreicht werden, erfolgt bis heute
in mangelhafter und unkoordinierter Art und
Weise. Es existieren zwar viele Aufnahmen und
Proben von Forschungsanstalten und Fachstellen
der Kantone und des Bundes zu Bodenaufbau,
Bodenphysik und Bodenchemie, es gibt iltere
und neuere Bodenkarten, auch die Bodenbiolo-
gie wurde punktuell erhoben. Offentlich abruf-
bar und in einer Art und Weise auswertbar, dass
ein gesamtschweizerischer Uberblick zum Stand
der Bodenfruchtbarkeit entsteht, sind die Daten
jedoch nicht. Wer auch immer den Versuch einer
Zusammenstellung gewagt hat, kam bereits vor
20 Jahren zu beunruhigenden Ergebnissen, was
die stofflich-chemischen, die physikalisch-me-
chanischen oder die biologischen Belastungen
betrifft: Etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen
Nutzflache (ohne Alpen) ist durch den einen, an-
deren oder mehrere Faktoren gefihrdet.”” Auch
hier trigt die intensive Art der konventionellen
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung massgeb-
lich zu Erosion, Verdichtung, Stoffeintrigen und
zur Zerstérung des Bodenlebens bei.

Die Wiederverwendung des Oberbodens kann nicht dariiber hinwegtduschen,

dass Kulturland verloren geht.

Ein Kurswechsel tut not

Sowohl fiir den Verlust an Kulturland wie auch
fiir die Gefidhrdung der Bodenfruchtbarkeit
sind viele Landwirtschaftsbetriebe also mass-
geblich mitschuldig. Dieses aktive Mitwirken
an der quantitativen und der qualitativen Bo-
dengefdhrdung unterminiert nicht nur die
Moglichkeit einer langfristigen Produktion, es
untergrébt auch die Rechtfertigung der ein-
gangs beschriebenen Privilegien der Landwirt-
schaft beziiglich Bodennutzung. Ein Privileg
ist auch eine Verpflichtung. Notwendig sind
Anderungen in der Bodenpolitik des Bundes
und der Kantone, aber auch Selbstver-
pflichtungen der Landwirtschaft. Was muss
indern?

» Die stindige Zunahme an landwirtschaftli-
cher Gebdudefldche muss authéren. Das heisst
nicht, dass gar keine neuen Gebdude und An-
lagen mehr erstellt werden diirfen. Jedoch
miissen — vor allem wenn Ersatzneubauten er-
stellt werden — kiinftig vermehrt bestehende
Bauten wieder entfernt werden, wenn der ur-
spriingliche Zweck der Baute wegfillt. Wenn
ein Okonomiegebiude fiir nichtlandwirtschaft-
liche Zwecke umgenutzt wird, soll ein ange-
messener Teil des dabei entstehenden Mehr-
werts abgeschopft werden. Die gewonnenen
Mittel sollen fiir die Entfernung von nicht
mehr benétigten Bauten in der Landschaft oder
fiir die Verbesserung der Landschaftsqualitit
eingesetzt werden.
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* Der Flachenschutz des Kulturlandes muss er-
hoht werden. Unwiederbringlich zerstértes Kul-
turland soll flichig ersetzt werden, unabhingig
vom Produktionswert des Bodens. Dabei sollen
produktive Boden nicht gegen weniger produk-
tive Boden ausgespielt werden. Jede Art von Kul-
turland verdient einen besonderen Schutz.

* Die Erhaltung der natiirlichen Bodenfruchtbar-
keit muss zur obersten Maxime der landwirt-
schaftlichen Nutzung werden. Die bodenscho-
nende Bewirtschaftung, die Nutzung von Stoff-
kreisldufen statt externen Eintrdgen von Futter
und Diinger sowie der Verzicht auf Pestizide hel-
fen, die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhal-
ten. Der Landwirtschaftsboden ist mehr als ein
nahrstofthaltiges Substrat zur Produktion von
Nahrung oder Futter, welches wieder hergestellt
oder ersetzt werden kann, wenn es ausgelaugt,
verbraucht oder vergiftet ist. Wer das anders
sieht, sollte in Gewidchshdusern mit Hydrokultur
arbeiten. In der Bauzone.

* Bei der vorgesehenen Uberarbeitung und Stir-
kung des Sachplans Fruchtfolgeflichen des Bun-
des muss der Aspekt der Bodenfruchtbarkeit viel
stirker berticksichtigt werden. Es darfnicht sein,
dass die ,,besten* Boden durch intensive Bewirt-
schaftung in ihrer Fruchtbarkeit gefihrdet werden.
» Es miissen gesamtschweizerisch auf koordi-
nierte Weise Daten zur Bodenfruchtbarkeit erho-
ben werden, die 6ffentlich zur Verfligung stehen
und die eine Uberpriifung der Zielerreichung
ermoglichen. °

" Marcus Ulber ist Forstingenieur und Raumplaner: Er ist bei Pro Natura fiir die Wald- und Raumplanungspolitik zustindig. In diesem Rahmen befasst er sich auch mit
dem Schutz des Kulturlandes und mit dem Sachplan Fruchtfolgeflichen. — http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/02/03/blank/data/01.html

* Kréuchi und Tschannen: Ja zur Gewdsserrevitalisierung — (k)eine Frage der Fruchtfolgeflichenverluste. Schweiz Z Forstwes 166 (2015) 4: 213-218

‘ Zweckartikel des Bundesgesetzes iiber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01

* Artikel 2 der Verordnung iiber Belastungen des Bodens (VBBo), SR 814.12

* Anfrage Bastien Girod ,, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit“, Geschiift 08.1090

" Thomas Mosimann, unter Mitarbeit von Barbara Mosimann-Baumgartner: Die Gefihrdung der Boden in der Schweiz : Syndrome der Bodengefihrdung, Abschdtzung
der zerstérten und belasteten Bodenflichen, Trends. Eine Synthese. WWF Schweiz, 1996

" Rudolf Hiiberli et al: Boden-Kultur: Vorschlige fiir eine haushlterische Nutzung des Bodens in der Schweiz. Verlag der Fachvereine, 1991

Kultur und Politik 116 > 23



R
] o

'}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

Foto: Gaél Monnerat / UFA-Revue

24 > Kultur und Politik 1>16



	Das Kulturland : nicht nur Privileg, sondern auch Verpflichtung für die Landwirtschaft

